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§ 1. Einleitung 

Mit der seit dem 1. 7.1977 geltenden Vereinfachungsnovelle 1 kommt 
der Wil le des Gesetzgebers zum Ausdruck, das Verfahren  zu verein-
fachen und zu beschleunigen. Beide Ziele sollen durch eine Konzentra-
t ion des Verfahrens  auf möglichst wenige Verhandlungstermine, im 
Idealfall durch Erledigung in einem einzigen Termin erreicht werden2. 
Vereinfachung und Beschleunigung waren auch die Motive der Ver-
fasser der Zivilprozeßordnung bei der Einführung des Teilurteils zur 
zweckmäßigen Ausgestaltung des mündlichen Verfahrens.  Diese setze 
voraus, „daß der Prozeßstoff  einer mündlichen Verhandlung ein tun-
lichst beschränkter sei, nicht zu vielerlei und zu verschiedenartiges um-
fasse" und die Entscheidung des Prozeßstoffes  der mündlichen Ver-
handlung „der Zeit nach so nahe folge, als es die Verhältnisse nur immer 
gestatten"3. Das Teilurtei l gem. §301 ZPO bzw. die Möglichkeit, ein 
Teilurtei l zu erlassen, dient somit denselben Zwecken wie eine der seit 
Bestehen der ZPO wichtigsten und aufwendigsten Reformen. 

Dennoch macht die Praxis von dem Erlaß eines Teilurteils nur selten 
Gebrauch. Im Jahre 1971 wurden lediglich in 5 % aller durch streitiges 
Urtei l erledigten gewöhnlichen Prozesse Teilurteile erlassen4. Das mag 
zum einen daran liegen, daß der Erlaß eines Teilurteils eine Mehrbela-
stung für das jeweilige Gericht bedeutet. Anstelle eines einzigen Vol l -
endurteils muß es zwei oder auch noch mehr Teilurteile erlassen. Zum 
anderen ist der Grund für die geringe Zahl von Teilurteilen aber vor 
allem darin zu suchen, daß die Feststellung des Vorliegens der Zulässig-
keitsvoraussetzungen für den Erlaß eines Teilurteils im Einzelfall 
große Schwierigkeiten bereitet. 

Diese Schwierigkeiten treten nicht bei der allgemeinen Frage auf, 
wann überhaupt ein Teilurtei l erlassen werden kann. So ist anerkannt, 
daß die Vorschrift  des § 301 ZPO grundsätzlich für jede Prozeßart gilt, 
also auch im Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozeß, bei Arresten und 
einstweiligen Verfügungen, in Aufgebots-, schiedsrichterlichen und strei-
tigen FGG-Verfahren 5. Auch die Klageart spielt für die Zulässigkeit 

1 Gesetz vom 3.12.1976, BGBl. I , 3281. 
2 Vgl. dazu Putzo,  Die Vereinfachungsnovelle,  NJW 1977, 1. 
3 Vgl. Material ien (Hahn)  S. 132. 
4 Vgl. Rosenberg  /  Schwab,  ZPR, § 58 I I 2. 
5 Vgl. Wieczorek,  ZPO, Anm. A I I I a 1 zu § 301. Zur Zulässigkeit im FGG-

Verfahren  und Vertragshilfeverfahren  vgl. B G H MDR 1958, 764. 
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des Teilurteils keine Rolle. Teilurteile können deshalb sowohl bei Lei-
stungsklagen als auch bei Feststellungsklagen sowie bei beiden Klage-
arten im Verhältnis zueinander ergehen. Ebenso ist die Verbindung 
eines Zwischenurteils über den Grund (§ 304 ZPO) mi t einem Teilurtei l 
zulässig6. Unerheblich ist ferner,  in welcher Parteirolle sich die Parteien 
befinden; das Teilurtei l kann sowohl für als auch gegen den Kläger oder 
den Widerkläger ergehen7. 

Die oben erwähnten Schwierigkeiten ergeben sich aber auch nicht bei 
den in § 301 ZPO genannten Voraussetzungen, wonach von mehreren in 
einer Klage geltend gemachten Ansprüchen nur der eine oder nur ein 
Teil eines Anspruchs oder bei erhobener Widerklage nur die Klage oder 
die Widerklage zur Endentscheidung reif  sein muß. Dies ist jedenfalls 
auf Grund der Entscheidungen anzunehmen, die sich mi t der Zulässig-
keit des Teilurteils befassen. I n diesen Entscheidungen w i rd nämlich 
als Zulässigkeitsmaßstab weniger die Vorschrift  des § 301 ZPO mi t den 
dort erwähnten Kri ter ien als eine besondere von der Rechtsprechung 
entwickelte Zulässigkeitsvoraussetzung zugrunde gelegt. 

Diese im Gesetz nicht erwähnte Zulässigkeitsvoraussetzung findet 
sich inzwischen i n fast jeder Entscheidung zur Zulässigkeit des Teil-
urteils. Zunächst erscheint sie durchaus sinnvoll, bei genauerer Betrach-
tung erweist sie sich jedoch als äußerst unklar und aus sich heraus kaum 
verständlich. Bedenken ergeben sich vor allem deshalb, wei l die Zuläs-
sigkeitsvoraussetzung der Rechtsprechung in ihrer formelartigen  An-
wendung die Vorschrift  des § 301 ZPO mehr und mehr verdrängt. Dieser 
Umstand ist es letztlich, der zu den angedeuteten Schwierigkeiten führt. 
Da die Formel keinen Bezug auf die in § 301 ZPO genannten Kri ter ien 
erkennen läßt und für sich genommen wenig aussagt, ist die Beurtei-
lung der Zulässigkeit von Teilurteilen nach dieser Formel für die Ge-
richte, insbesondere die erstinstanzlichen Gerichte, äußerst problema-
tisch. 

Die vorliegende Untersuchung hat es sich deshalb zur Aufgabe ge-
macht, die von der Rechtsprechung entwickelte Zulässigkeitsvoraus-
setzung auf ihre Tauglichkeit h in zu prüfen. Eine Analyse der Ent-
scheidungen, in denen diese Voraussetzung angewendet wird, soll 
einerseits Aufschluß darüber geben, ob sie neben der Vorschrift  des 
§301 ZPO erforderlich  ist, andererseits den Gerichten mehr Klarheit 
über diese formelartige  Zulässigkeitsvoraussetzung verschaffen.  Dies 
könnte zu einer erleichterten Anwendung des Teilurteils führen und 
damit einen Beitrag zu den mit der Vereinfachungsnovelle verfolgten 
Zielen darstellen. 

• Vgl. Wieczorek,  ZPO, Anm. A I I I b zu § 301. 
7 Vgl. Wieczorek,  ZPO, Anm. A I I I c zu § 301. 
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Wegen der in der Praxis großen Bedeutung der eventuellen Klagen-
häufung w i rd im Anschluß an die Rechtsprechungsanalyse die Frage 
der Zulässigkeit des Teilurteils speziell für diesen Fal l erörtert. 

Der letzte Abschnitt der Untersuchung befaßt sich schließlich mi t der 
Frage des richterlichen Ermessens beim Erlaß eines Teilurteils. Hier 
w i rd vor allem das wichtige Problem zu behandeln sein, inwieweit das 
Gericht durch eine Teilentscheidung auf die Zulässigkeit von Rechts-
mit teln Einfluß nehmen kann. 




